
Einladung zur 
ordentlichen
Hauptversammlung 
2024 



 
 
 
 
 
 
 
 

   

 1 | 2 

Angaben gemäß § 125 Aktiengesetz in Verbindung mit Tabelle 3 der 
Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (EU-DVO) 

Art der Angabe Information 

A. Inhalt der Mitteilung 

1. Eindeutige Kennung 

Einberufung der ordentlichen virtuellen 
Hauptversammlung der EXASOL AG  

formale Angabe gemäß EU-DVO: 

a981a0a66d01ef11b53300505696f23c 

2. Art der Mitteilung 
Einladung zur Hauptversammlung 

formale Angabe gemäß EU-DVO:  NEWM 

B. Angaben zum Emittenten 

1. ISIN DE000A0LR9G9 

2. Name des Emittenten EXASOL AG 

C. Angaben zur Hauptversammlung 

1. Datum der Hauptversammlung 
20. Juni 2024 

formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240620 

2. Uhrzeit der Hauptversammlung 
10:00 Uhr (MESZ) 

formale Angabe gemäß EU-DVO: 8:00 Uhr (UTC) 

3. Art der Hauptversammlung 

Ordentliche Hauptversammlung, virtuell ohne physische 
Präsenz  
 
formale Angabe gemäß EU-DVO: GMET 

4. Ort der Hauptversammlung 

URL zum passwortgeschützten Aktionärsportal der 
Gesellschaft zur Verfolgung der Hauptversammlung 
in Bild und Ton sowie zur Ausübung der 
Aktionärsrechte:  https://ir.exasol.com/hv 

formale Angabe gemäß EU-DVO: 
https://ir.exasol.com/hv 

Ort der Hauptversammlung im Sinne des 
Aktiengesetzes:  Räumlichkeiten der Gesellschaft in 
der Neumeyerstraße 22–26, 90411 Nürnberg, 

6. Stock, Konferenzraum Zuses Ballsaal 
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Informationen über die Teilnahme an der Hauptversammlung (Block D), die Tagesordnung (Block E) 
sowie die Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte (Block F) sind auf folgender 
Internetseite zu finden: https://ir.exasol.com/hv. 

Angaben gemäß § 125 Aktiengesetz in Verbindung mit Tabelle 3 der 
Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (EU-DVO) 

Art der Angabe Information 

Eine physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer 
Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der 
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreterin) am 
Ort der Hauptversammlung im Sinne des 
Aktiengesetzes ist ausgeschlossen 

5.  Aufzeichnungsdatum 
(Technisch maßgeblicher 
Bestandsstichtag, sog. Technical 
Record Date) 

13. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ)  
formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240613, 22:00 
Uhr (UTC) 

6. Internetseite zur 
Hauptversammlung / 

Uniform Resource Locator 

https://ir.exasol.com/hv 

https://ir.exasol.com/hv
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Exasol AG 
 

mit Sitz in Nürnberg 
 

ISIN: DE000A0LR9G9 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
wir laden unsere Aktionäre hiermit zu der am 

 
Donnerstag, den 20. Juni 2024, um 10:00 Uhr 

 
in Form einer virtuellen Hauptversammlung stattfindenden  

ordentlichen Hauptversammlung ein. 
 

Die Hauptversammlung findet ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmäch-
tigten mit Ausnahme des von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters in den Räum-
lichkeiten der Gesellschaft in der Neumeyerstraße 22-26, 90411 Nürnberg, 6. Stock, Konfe-
renzraum Zuses Ballsaal statt. Aktionäre können jedoch die Hauptversammlung in Bild und 
Ton live über das Internet verfolgen und per Videokommunikation Redebeiträge leisten und 
Fragen stellen. Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre können ihr Stimmrecht per Briefwahl 
(schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation) sowie per Vollmachtserteilung ausü-
ben.  
 
Bitte beachten Sie insbesondere die Regelungen zur weiterhin erforderlichen Anmeldung zur 
Hauptversammlung.  
 
A. Tagesordnung 
 
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernab-

schlusses sowie des zusammengefassten Konzernlageberichts zum 31. Dezem-
ber 2023 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 
 
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss im April 2024 ge-
billigt. Damit ist der Jahresabschluss festgestellt. Er hat in derselben Sitzung ferner den 
Konzernabschluss gebilligt. Eine Beschlussfassung der Hauptversammlung hierzu ent-
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fällt entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen. Auch die weiteren unter diesem Ta-
gesordnungspunkt genannten Unterlagen sind der Hauptversammlung vorzulegen, 
ohne dass es einer Beschlussfassung der Hauptversammlung bedarf.  
 

2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Ge-
schäftsjahr 2023 

 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands, die im Ge-
schäftsjahr 2023 amtiert haben, Entlastung zu erteilen.  
 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das 
Geschäftsjahr 2023 

 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats, die im Ge-
schäftsjahr 2023 amtiert haben, Entlastung zu erteilen.  
 

4. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernab-
schlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 

 
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die CM Treuhandgesellschaft Regensburg mbH, Regens-
burg, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 
2024 zu bestellen. 

 
5. Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2022 und die 

Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2024 mit der Möglichkeit zum Be-
zugsrechtsausschluss sowie über entsprechende Satzungsänderungen  

 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

 
a) In der Höhe, in der die bestehende Ermächtigung zur Erhöhung des Grundkapitals (Ge-

nehmigtes Kapital 2022) bis zu diesem Zeitpunkt nicht ausgenutzt wurde, werden die 
Ermächtigung und die zugehörige bisherige Regelung in § 7 Abs. 2 der Satzung mit Wir-
kung auf die Eintragung des nachfolgend zur Beschlussfassung vorgeschlagenen neuen 
Genehmigten Kapitals 2024 im Handelsregister aufgehoben. 
 

b) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der 
Gesellschaft in der Zeit bis zum 19. Juni 2029 um insgesamt bis zu EUR 8.064.827,00 
durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 8.064.827 Stück neuer, auf den Namen 
lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Ka-
pital 2024). Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu. 

 
Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugs-
recht der Aktionäre ganz oder teilweise auszuschließen, wobei die Summe der Bezugs-
rechtsausschlüsse aus dieser Ermächtigung 10 % des Grundkapitals zum Zeitpunkt der 
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Eintragung dieser Ermächtigung im Handelsregister nicht übersteigen darf. Der Aus-
schluss des Bezugsrechts ist dabei nur in folgenden Fällen zulässig: 

 
(i) bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn Aktien der Gesellschaft an der 

Börse gehandelt werden (regulierter Markt oder Freiverkehr bzw. die Nachfolger 
dieser Segmente), die ausgegebenen Aktien 10 % des Grundkapitals nicht über-
steigt, und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits an 
der Börse gehandelten Aktien der Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung 
zum Zeitpunkt der Festlegung des Ausgabepreises nicht wesentlich im Sinne der 
§§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet und alle eventuellen 
weiteren Voraussetzungen von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG gewahrt sind. Auf den 
Betrag von 10 % des Grundkapitals ist der Betrag anzurechnen, der auf Aktien 
entfällt, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer Aus-
nutzung aufgrund anderer entsprechender Ermächtigungen unter Ausschluss des 
Bezugsrechts in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG ausgegeben beziehungsweise veräußert werden, soweit eine derar-
tige Anrechnung gesetzlich geboten ist. Im Sinne dieser Ermächtigung gilt als Aus-
gabebetrag bei Übernahme der neuen Aktien durch einen Emissionsmittler unter 
gleichzeitiger Verpflichtung des Emissionsmittlers, die neuen Aktien einem oder 
mehreren von der Gesellschaft bestimmten Dritten zum Erwerb anzubieten, der 
Betrag, der von dem oder den Dritten zu zahlen ist;  

 
(ii) bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zum Erwerb von Un-

ternehmen, Unternehmensteilen und Beteiligungen an Unternehmen, gewerbli-
chen Schutzrechten, wie z.B. Patenten, Marken oder hierauf gerichtete Lizenzen, 
oder sonstigen Produktrechten oder sonstigen Sacheinlagen, auch Schuldver-
schreibungen, Wandelschuldverschreibungen und sonstigen Finanzinstrumenten; 

 
(iii) soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern der von der Gesell-

schaft oder ihren Konzerngesellschaften ausgegebenen Schuldverschreibungen 
mit Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten ein Bezugsrecht auf neue Ak-
tien in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung ihres Options- 
oder Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung einer Options- bzw. Wandlungspflicht 
zustünde; oder 

 
(iv) für Spitzenbeträge, die infolge des Bezugsverhältnisses entstehen. 

 
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der 
Aktienrechte und die sonstigen Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchfüh-
rung festzulegen. Der Vorstand wird ermächtigt zu bestimmen, dass die neuen Aktien 
gemäß § 186 Abs. 5 AktG von einem Kreditinstitut, einem Wertpapierinstitut oder einem 
nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das 
Kreditwesen tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden sollen, sie 
den Aktionären zum Bezug anzubieten. 
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Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem jeweiligen 
Umfang der Grundkapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2024 abzuändern. 
 

c) § 7 Abs. 2 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:  
 
„Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der 
Gesellschaft in der Zeit bis zum 19. Juni 2029 um insgesamt bis zu EUR 8.064.827,00 
durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 8.064.827 Stück neuer, auf den Namen 
lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Ka-
pital 2024). Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu. 

 
Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht 
der Aktionäre ganz oder teilweise auszuschließen, wobei die Summe der Bezugsrechts-
ausschlüsse aus dieser Ermächtigung 10 % des Grundkapitals zum Zeitpunkt der Ein-
tragung dieser Ermächtigung im Handelsregister nicht übersteigen darf. Der Ausschluss 
des Bezugsrechts ist dabei nur in folgenden Fällen zulässig: 

 
(i) bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn Aktien der Gesellschaft an der 

Börse gehandelt werden (regulierter Markt oder Freiverkehr bzw. die Nachfolger 
dieser Segmente), die ausgegebenen Aktien 10 % des Grundkapitals nicht über-
steigt, und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits an 
der Börse gehandelten Aktien der Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung 
zum Zeitpunkt der Festlegung des Ausgabepreises nicht wesentlich im Sinne der 
§§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet und alle eventuellen 
weiteren Voraussetzungen von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG gewahrt sind. Auf den 
Betrag von 10 % des Grundkapitals ist der Betrag anzurechnen, der auf Aktien 
entfällt, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer Aus-
nutzung aufgrund anderer entsprechender Ermächtigungen unter Ausschluss des 
Bezugsrechts in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG ausgegeben beziehungsweise veräußert werden, soweit eine derar-
tige Anrechnung gesetzlich geboten ist. Im Sinne dieser Ermächtigung gilt als Aus-
gabebetrag bei Übernahme der neuen Aktien durch einen Emissionsmittler unter 
gleichzeitiger Verpflichtung des Emissionsmittlers, die neuen Aktien einem oder 
mehreren von der Gesellschaft bestimmten Dritten zum Erwerb anzubieten, der 
Betrag, der von dem oder den Dritten zu zahlen ist;  

 
(ii) bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zum Erwerb von Un-

ternehmen, Unternehmensteilen und Beteiligungen an Unternehmen, gewerbli-
chen Schutzrechten, wie z.B. Patenten, Marken oder hierauf gerichtete Lizenzen, 
oder sonstigen Produktrechten oder sonstigen Sacheinlagen, auch Schuldver-
schreibungen, Wandelschuldverschreibungen und sonstigen Finanzinstrumenten;  

 
(iii) soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern der von der Gesell-

schaft oder ihren Konzerngesellschaften ausgegebenen Schuldverschreibungen 
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mit Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten ein Bezugsrecht auf neue Ak-
tien in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung ihres Options- 
oder Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung einer Options- bzw. Wandlungspflicht 
zustünde; oder 

 
(iv) für Spitzenbeträge, die infolge des Bezugsverhältnisses entstehen. 

 
 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der 
Aktienrechte und die sonstigen Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchfüh-
rung festzulegen. Der Vorstand ist ermächtigt zu bestimmen, dass die neuen Aktien ge-
mäß § 186 Abs. 5 AktG von einem Kreditinstitut, einem Wertpapierinstitut oder einem 
nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das 
Kreditwesen tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden sollen, sie 
den Aktionären zum Bezug anzubieten. 

 
Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem jeweiligen 
Umfang der Grundkapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2024 abzuändern.“ 

 
6. Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldver-

schreibungen, Optionsschuldverschreibungen und Genussrechten mit oder ohne 
Wandlungs- oder Bezugsrechte(n) sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts 

 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

a) Die von der Hauptversammlung am 5. Dezember 2019 unter Tagesordnungspunkt 3 
beschlossene (und bislang ungenutzte) Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- bzw. 
Optionsschuldverschreibungen und/oder Wandel- bzw. Optionsgenussrechten und/oder 
Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen wird aufgehoben. 

 
b) Volumen 

 
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 19. Juni 2029 
einmalig oder mehrfach Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen oder Genuss-
rechte mit oder ohne Wandlungs- oder Bezugsrechte (gemeinsam nachfolgend auch 
„Schuldverschreibungen“ genannt) im Gesamtnennbetrag von bis zu 
EUR 25.000.000,00 zu begeben. Den Inhabern der im vorhergehenden Satz genannten 
Schuldverschreibungen können Wandlungs- oder Bezugsrechte auf bis zu 10.000.000 
Stückaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital in Höhe von 
insgesamt bis zu EUR 10.000.000,00 gewährt werden. Die Wandlungs- und Bezugs-
rechte können aus einem in dieser oder künftigen Hauptversammlungen zu beschlie-
ßenden bedingten Kapital, aus bestehendem oder künftigem genehmigten Kapital 
und/oder aus Barkapitalerhöhung und/oder aus bestehenden Aktien bedient werden 
und/oder einen Barausgleich anstelle der Lieferung von Aktien vorsehen. 
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c) Gegenleistung 

 
Die Schuldverschreibungen können gegen Barleistungen und auch gegen Sachleistun-
gen begeben werden, sofern der Wert der Sachleistung den Ausgabepreis erreicht. Die 
Schuldverschreibungen können ferner unter Beachtung des zulässigen maximalen Ge-
samtnennbetrages außer in Euro auch in der gesetzlichen Währung eines OECD-Lan-
des begeben werden. 

 
d) Laufzeit 

 
Die Schuldverschreibungen können mit oder ohne Laufzeit begeben werden. 

 
e) Ausgabe durch Konzerngesellschaft 

 
Die Schuldverschreibungen können auch durch eine Konzerngesellschaft der Gesell-
schaft im Sinne von § 18 AktG ausgegeben werden, an der die Gesellschaft unmittelbar 
oder mittelbar mit mindestens 75 % beteiligt ist; für diesen Fall wird der Vorstand er-
mächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats für die Gesellschaft die Garantie für die je-
weiligen Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und/oder die Genussrechte 
zu übernehmen und den Inhabern von Options- und/oder Wandelschuldverschreibun-
gen oder Genussrechten Options- bzw. Wandlungsrechte auf Aktien der Gesellschaft zu 
gewähren.  

 
f) Bezugsrecht 

 
Bei der Ausgabe der Schuldverschreibungen steht den Aktionären ein gesetzliches Be-
zugsrecht zu, sofern nicht das Bezugsrecht gemäß den nachfolgenden Regelungen aus-
geschlossen wird. Werden die Schuldverschreibungen von einer Konzerngesellschaft 
ausgegeben wie vorstehend unter d) beschrieben, so ist die Gesellschaft verpflichtet, 
die Gewährung des gesetzlichen Bezugsrechts an die Aktionäre sicher zu stellen, sofern 
nicht das Bezugsrecht gemäß den nachfolgenden Regelungen ausgeschlossen wird. 
Die Schuldverschreibungen können auch einem Emissionsmittler mit der Verpflichtung 
angeboten werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten.  

 
g) Bezugsrechtsausschluss 

 
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Ak-
tionäre auszuschließen, wobei die Summe der Bezugsrechtsausschlüsse aus dieser Er-
mächtigung sich auf nicht mehr Aktien (im Zeitpunkt der Ausgabe des jeweiligen Instru-
ments gerechnet), als die Menge, die 10 % des Grundkapitals zum Zeitpunkt der Schaf-
fung dieser Ermächtigung entspricht, beziehen darf: 

 
(i) um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen; 
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(ii) um die Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und/oder die Genuss-
rechte, die mit einem Wandlungs- oder Bezugsrecht versehen sind, einzelnen In-
vestoren zur Zeichnung anzubieten, soweit unter entsprechender Beachtung von 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG der Anteil der aufgrund dieser Schuldverschreibungen 
auszugebenden Aktien 10 % des bei Wirksamwerden dieser Ermächtigung und 
bei der Beschlussfassung über die Ausübung der Ermächtigung vorhandenen 
Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabepreis der Schuldverschreibungen 
den nach anerkannten Methoden der Finanzmathematik ermittelten theoretischen 
Marktwert der Schuldverschreibungen nicht wesentlich unterschreitet. Auf den Be-
trag von 10 % des Grundkapitals ist der Betrag anzurechnen, der auf Aktien ent-
fällt, die aufgrund einer anderen entsprechenden Ermächtigung unter Ausschluss 
des Bezugsrechts in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung des 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben beziehungsweise veräußert werden, so-
weit eine derartige Anrechnung gesetzlich geboten ist; 

 
(iii) um die Genussrechte ohne Wandlungs- oder Bezugsrecht einzelnen Investoren 

zur Zeichnung anzubieten, soweit der Ausgabepreis den nach anerkannten Me-
thoden der Finanzmathematik ermittelten theoretischen Marktwert der Genuss-
rechte nicht wesentlich unterschreitet und soweit die Genussrechte lediglich obli-
gationsähnlich ausgestaltet sind, d.h. weder mitgliedschaftsähnliche Rechte noch 
Wandlungs- oder Bezugsrechte auf Aktien der Gesellschaft begründen, keine Be-
teiligung am Liquidationserlös gewähren und sich die Höhe der Ausschüttung nicht 
nach der Höhe des Jahresüberschusses, des Bilanzgewinns oder der Dividende 
richtet; 

 
(iv) soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern von Umtausch- und Bezugsrechten, 

die von der Gesellschaft oder Konzernunternehmen der Gesellschaft auf Aktien 
der Gesellschaft eingeräumt wurden, in dem Umfang ein Bezugsrecht auf Schuld-
verschreibungen, die nach dieser Ermächtigung ausgegeben werden, zu gewäh-
ren, wie es ihnen nach Ausübung ihres Wandlungs- oder Bezugsrechts bezie-
hungsweise nach Erfüllung einer etwaigen Wandlungspflicht zustünde (Verwässe-
rungsschutz), oder 

 
(v) soweit Schuldverschreibungen gegen Sachleistungen, insbesondere zum Erwerb 

von Unternehmen, Unternehmensteilen und Beteiligungen an Unternehmen, ge-
werblichen Schutzrechten, wie z.B. Patenten, Marken oder hierauf gerichtete Li-
zenzen, oder sonstigen Produktrechten oder sonstigen Sacheinlagen, auch 
Schuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen und sonstigen Finanzin-
strumenten, begeben werden und der Ausschluss des Bezugsrechts im überwie-
genden Interesse der Gesellschaft liegt. 

 
h) Bezugspreis, Verwässerungsschutz 

 
Bei Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und/oder Genussrechten mit 
Wandlungs- oder Bezugsrecht ist ein Umtausch- oder Bezugsverhältnis festzulegen. 
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Das Umtauschverhältnis ergibt sich aus der Division des Nennbetrags einer einzelnen 
Schuldverschreibung durch den festgesetzten Wandlungspreis für eine Aktie. Das Um-
tauschverhältnis kann sich auch durch Division des unter dem Nennbetrag liegenden 
Ausgabepreises einer Schuldverschreibung durch den festgesetzten Wandlungspreis 
für eine Aktie ergeben. Diese Regelungen gelten entsprechend für das Bezugsverhält-
nis. Der jeweils festzusetzende Wandlungs-/Options- oder Bezugspreis für eine Aktie 
muss mindestens 80 % des durchschnittlichen Börsenkurses der Aktie der Gesellschaft 
an den letzten zehn Börsenhandelstagen vor der Beschlussfassung des Vorstandes 
über die Ausgabe der Schuldverschreibungen in der Eröffnungsauktion im XETRA®-
Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse (oder einem von der Deutschen Börse AG 
bestimmten Nachfolgesystem) oder, sofern ein XETRA®-Handel in Aktien der Gesell-
schaft nicht stattfindet, derjenigen Börse an der in diesen zehn Börsenhandelstagen die 
meisten Aktien (Anzahl) der Gesellschaft in Summe gehandelt wurden, betragen. 

 
Für den Fall, dass die Gesellschaft während der Laufzeit der nach dieser Ermächtigung 
ausgegebenen Schuldverschreibungen unter Einräumung eines Bezugsrechts an ihre 
Aktionäre das Grundkapital erhöht oder weitere Schuldverschreibungen, einschließlich 
Gewinnschuldverschreibungen oder Genussrechte, mit Umtausch- oder Bezugsrechten 
auf Aktien der Gesellschaft ausgibt, ohne dass zugleich auch den Inhabern der nach 
diesem Beschluss ausgegebenen und mit einem Umtausch- oder Bezugsrecht versehe-
nen Schuldverschreibungen ein Bezugsrecht eingeräumt wird, wie es ihnen nach Aus-
übung ihres Umtausch- oder Bezugsrechts zustehen würde, können in den Ausgabebe-
dingungen der Schuldverschreibungen insbesondere die nachfolgenden Regelungen 
vorgesehen werden (Verwässerungsschutzklausel): 

 
(i) Kapitalerhöhung gegen Einlagen und Gewährung von sonstigen Bezugsrechten 

 
Im Falle einer Kapitalerhöhung gegen Einlagen unter Gewährung von Bezugsrech-
ten oder der Gewährung von sonstigen Bezugsrechten wird der Wandlungspreis 
um den Bezugsrechtswert ermäßigt. 

 
Der „Bezugsrechtswert“ entspricht dabei (i) dem durchschnittlichen Börsenkurs 
des den Aktionären zustehenden Bezugsrechts an den letzten zehn Börsenhan-
delstagen der Bezugsrechte in der Eröffnungsauktion im XETRA®-Handel (oder 
einem von der Deutschen Börse AG bestimmten Nachfolgesystem) oder, sofern 
ein XETRA®-Handel in Aktien der Gesellschaft nicht stattfindet, eines solchen im 
Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse, oder, sofern weder ein XETRA®-
Handel in Aktien der Gesellschaft noch ein Handel im Freiverkehr der Frankfurter 
Wertpapierbörse stattfindet, derjenigen Börse, an der in diesen zehn Börsenhan-
delstagen die meisten Aktien (Anzahl) der Gesellschaft in Summe gehandelt wur-
den, oder, soweit ein Handel mit Bezugsrechten im XETRA®-Handel oder im Frei-
verkehr der Frankfurter Wertpapierbörse oder einer anderen Börse nicht stattfin-
det, (ii) dem von der in den Ausgabebedingungen festgesetzten Wandlungsstelle 
oder Bezugsstelle nach finanzmathematischen Methoden ermittelten Wert des Be-
zugsrechts. 
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(ii) Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln 

 
Im Falle einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln erhöht sich das zur Siche-
rung des Wandlungsrechts bestehende bedingte Kapital im gleichen Verhältnis 
wie das Grundkapital (§ 218 AktG). Den Anleihegläubigern werden bei Ausübung 
ihres Wandlungsrechts so viele zusätzliche Aktien zur Verfügung gestellt, als hät-
ten sie ihr Wandlungsrecht zum Zeitpunkt der Kapitalerhöhung aus Gesellschafts-
mitteln bereits ausgeübt. Bruchteile von Aktien, die in Folge einer Kapitalerhöhung 
aus Gesellschaftsmitteln entstehen, werden bei der Ausübung des Wandlungs-
rechts nicht ausgeglichen. 

 
(iii) Aktiensplit 

 
Falls sich die Anzahl der Aktien verändert, ohne dass sich das Grundkapital ändert 
(Neueinteilung des Grundkapitals), gilt die in vorstehend (ii) vorgesehene Rege-
lung sinngemäß. 

 
In jedem Fall darf der anteilige Betrag am Grundkapital der je Schuldverschreibung zu 
beziehenden Aktien den Ausgabepreis der Schuldverschreibung nicht übersteigen. 

 
i) Weitere Bedingungen der Schuldverschreibungen 

 
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelhei-
ten der Ausgabe und Ausstattung der Schuldverschreibungen, insbesondere Laufzeit, 
Ausgabe- und Ausübungszeiträume sowie Kündigung, Ausgabepreis der Schuldver-
schreibungen, Zinssatz, Stückelung und Anpassung des Bezugspreises und Begrün-
dung einer Wandlungspflicht festzusetzen. 

 
7. Beschlussfassung über die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2019/I, Schaffung 

eines Bedingten Kapitals WSV 2024 und entsprechende Satzungsänderungen 
 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
a) Das Bedingte Kapital 2019/1, auf das bezogen keine Instrumente ausstehen, sowie die 

zugehörige Satzungsregelung in § 7 Abs. 3 werden aufgehoben.  
 
b) Das Grundkapital wird um bis zu EUR 10.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 

10.000.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab 
Beginn des letzten Geschäftsjahrs, für das noch kein Gewinnverwendungsbeschluss 
gefasst wurde, bedingt erhöht (Bedingtes Kapital WSV 2024). Die bedingte 
Kapitalerhöhung dient der Bedienung von Schuldverschreibungen, die aufgrund des 
Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 20. Juni 2024 unter 
Tagesordnungspunkt 6 ausgegeben werden. Dabei wird die bedingte Kapitalerhöhung 
nur insoweit durchgeführt, wie 
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(i) die Inhaber von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und/oder von 

Genussrechten mit Umtausch- oder Bezugsrechten, die von der Gesellschaft oder 
ihr nachgeordneten Konzernunternehmen aufgrund des in der Hauptversammlung 
vom 20. Juni 2024 gefassten Ermächtigungsbeschlusses bis zum 19. Juni 2029 
ausgegeben wurden, von ihrem Umtausch- oder Bezugsrecht Gebrauch machen 
und die Gesellschaft sich entschließt, die Umtausch- bzw. Bezugsrechte aus 
diesem Bedingten Kapital WSV 2024 zu bedienen, oder 

 
(ii) die zur Wandlung verpflichteten Inhaber von Wandel- und/oder Optionsschuld-

verschreibungen und/oder von Genussrechten mit Umtausch- oder Bezugsrech-
ten, die von der Gesellschaft oder ihren nachgeordneten Konzernunternehmen 
aufgrund des in der Hauptversammlung vom 20. Juni 2024 gefassten Ermäch-
tigungsbeschlusses bis zum 19. Juni 2029 ausgegeben wurden, ihre Pflicht zum 
Umtausch erfüllen und die Gesellschaft sich entschließt, die Umtausch- bzw. 
Bezugsrechte aus diesem Bedingten Kapital WSV 2024 zu bedienen. 

 
Die Ausgabe der Aktien erfolgt gemäß den Vorgaben des Ermächtigungsbeschlusses 
der Hauptversammlung vom 20. Juni 2024 unter Tagesordnungspunkt 6, d.h. ins-
besondere zu mindestens 80 % des durchschnittlichen Börsenkurses der Aktie der 
Gesellschaft an den letzten zehn Börsenhandelstagen vor der Beschlussfassung des 
Vorstandes über die Ausgabe der Schuldverschreibungen in der Eröffnungsauktion im 
XETRA®-Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse (oder einem von der Deutschen 
Börse AG bestimmten Nachfolgesystem) oder, sofern ein XETRA®-Handel in Aktien der 
Gesellschaft nicht stattfindet, derjenigen Börse, an der in diesen zehn Börsen-
handelstagen die meisten Aktien (Anzahl) der Gesellschaft in Summe gehandelt wurden, 
vor der Beschlussfassung des Vorstandes über die Ausgabe der jeweiligen Schuld-
verschreibungen unter Berücksichtigung von Anpassungen gemäß der im Beschluss der 
vorgenannten Hauptversammlung bestimmten Verwässerungsschutzregeln. 

 
Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem jeweiligen 
Umfang der Grundkapitalerhöhung aus dem Bedingten Kapital WSV 2024 abzuändern. 

 
§ 7 Abs. 3 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

 
„Das Grundkapital ist um bis zu EUR 10.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 
10.000.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab 
Beginn des letzten Geschäftsjahrs, für das noch kein Gewinnverwendungsbeschluss 
gefasst wurde, bedingt erhöht (Bedingtes Kapital WSV 2024). Die bedingte 
Kapitalerhöhung dient der Bedienung von Schuldverschreibungen, die aufgrund des 
Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 20. Juni 2024 unter 
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Tagesordnungspunkt 6 ausgegeben werden. Dabei wird die bedingte Kapitalerhöhung 
nur insoweit durchgeführt, wie 

 
(i) die Inhaber von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und/oder von 

Genussrechten mit Umtausch- oder Bezugsrechten, die von der Gesellschaft oder 
ihr nachgeordneten Konzernunternehmen aufgrund des in der Hauptversammlung 
vom 20. Juni 2024 gefassten Ermächtigungsbeschlusses bis zum 19. Juni 2029 
ausgegeben wurden, von ihrem Umtausch- oder Bezugsrecht Gebrauch machen 
und die Gesellschaft sich entschließt, die Umtausch- bzw. Bezugsrechte aus 
diesem Bedingten Kapital WSV 2024 zu bedienen, oder 

 
(ii) die zur Wandlung verpflichteten Inhaber von Wandel- und/oder Optionsschuld-

verschreibungen und/oder von Genussrechten mit Umtausch- oder Bezugsrech-
ten, die von der Gesellschaft oder ihren nachgeordneten Konzernunternehmen 
aufgrund des in der Hauptversammlung vom 20. Juni 2024 gefassten Ermächti-
gungsbeschlusses bis zum 19. Juni 2029 ausgegeben wurden, ihre Pflicht zum 
Umtausch erfüllen und die Gesellschaft sich entschließt, die Umtausch- bzw. 
Bezugsrechte aus diesem Bedingten Kapital WSV 2024 zu bedienen. 

 
Die Ausgabe der Aktien erfolgt gemäß den Vorgaben des Ermächtigungsbeschlusses 
der Hauptversammlung vom 20. Juni 2024 unter Tagesordnungspunkt 6, d.h. insbe-
sondere zu mindestens 80 % des durchschnittlichen Börsenkurses der Aktie der 
Gesellschaft an den letzten zehn Börsenhandelstagen vor der Beschlussfassung des 
Vorstandes über die Ausgabe der Schuldverschreibungen in der Eröffnungsauktion im 
XETRA®-Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse (oder einem von der Deutschen 
Börse AG bestimmten Nachfolgesystem) oder, sofern ein XETRA®-Handel in Aktien der 
Gesellschaft nicht stattfindet, derjenigen Börse, an der in diesen zehn Börsenhandels-
tagen die meisten Aktien (Anzahl) der Gesellschaft in Summe gehandelt wurden, vor der 
Beschlussfassung des Vorstandes über die Ausgabe der jeweiligen Schuldverschrei-
bungen unter Berücksichtigung von Anpassungen gemäß der im Beschluss der vorge-
nannten Hauptversammlung bestimmten Verwässerungsschutzregeln. 

 
Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem jeweiligen 
Umfang der Grundkapitalerhöhung aus dem Bedingten Kapital WSV 2024 abzuändern.“ 

 
8. Beschlussfassung über Änderung von § 17 („Ort der Hauptversammlung“) der 

Satzung  
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

 
§ 17 wird wie folgt neu gefasst: 
 
„§17 Ort der Hauptversammlung 
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Die Hauptversammlung findet nach Wahl des einberufenden Organs am Sitz der Gesell-
schaft, in einer sonstigen Stadt im Bundesland Bayern mit mehr als 100.000 Einwohnern 
oder am Sitz einer deutschen Wertpapierbörse statt.“ 

 
 

B.  Weitere Angaben und Hinweise 
 
1. Virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Be-

vollmächtigten, Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung  
 

Der Vorstand hat gemäß § 18 Abs. 8 der Satzung beschlossen, die Hauptversammlung als 
virtuelle Hauptversammlung gemäß § 118a AktG ohne physische Präsenz der Aktionäre 
durchzuführen. Da die Durchführung der Hauptversammlung als virtuelle Versammlung im 
Vergleich zu einer Präsenzveranstaltung zu einigen Modifikationen beim Ablauf der Hauptver-
sammlung führt, bitten wir unsere Aktionäre um besondere Beachtung der nachfolgenden Hin-
weise. 
 
Aktionäre, die sich nach den nachfolgend genannten Bestimmungen form- und fristgerecht zur 
Hauptversammlung angemeldet haben und im Aktienregister eingetragen sind, sowie ihre Be-
vollmächtigten können die gesamte Hauptversammlung in Bild und Ton über das passwortge-
schützte Aktionärsportal, das unter 
 

https://ir.exasol.com/hv  

ab dem 17. Mai 2024 zu finden ist, verfolgen. 
 
Für den Zugang zum Aktionärsportal benötigen die Aktionäre ihre Aktionärsnummer und das 
dazugehörige Zugangspasswort. Die Aktionärsnummer sowie das individuelle Zugangspass-
wort können den mit der Einladung übersandten Unterlagen entnommen werden. 

 
2. Voraussetzungen für die Anmeldung zur Hauptversammlung und die Ausübung 

des Stimmrechts 
 
Zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 18 der Satzung nur Aktionäre berechtigt, die 
am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und sich 
bei der Gesellschaft spätestens bis zum Ende des 13. Juni 2024, 24:00 Uhr, maßgeblich ist 
der Eingang der Anmeldung, angemeldet haben. 
 
Die Anmeldung kann über das Internet durch Nutzung des passwortgeschützten Aktionärspor-
tals unter 

https://ir.exasol.com/hv  

ab dem 17. Mai 2024 erfolgen. Den Onlinezugang erhalten Aktionäre durch Eingabe ihrer Ak-
tionärsnummer und des dazugehörigen Zugangspasswortes. 
 

https://ir.exasol.com/hv
https://ir.exasol.com/hv
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Die Anmeldung kann ferner auch postalisch oder per E-Mail unter folgender Adresse erfolgen: 
 

Exasol AG  
c/o Computershare Operations Center 

80249 München 
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de 

 
Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt gemäß § 67 Abs. 2 Satz 1 AktG als Aktionär - und damit zur 
Ausübung von Stimmrechten berechtigt - nur, wer als solcher im Aktienregister eingetragen 
ist. Für die Anzahl der einem Aktionär oder seinem Bevollmächtigten in der Hauptversamm-
lung zustehenden Stimmrechte ist demgemäß der Eintragungsstand des Aktienregisters am 
Tag der Hauptversammlung maßgeblich. Aus arbeitstechnischen Gründen werden allerdings 
im Zeitraum vom Ablauf des 13. Juni 2024, 24:00 Uhr (technisch maßgeblicher Bestandsstich-
tag, sogenannter „Technical Record Date“) bis zum Schluss der Hauptversammlung keine 
Umschreibungen im Aktienregister vorgenommen (sogenannter „Umschreibestopp“). Deshalb 
entspricht der Eintragungsstand des Aktienregisters am Tag der Hauptversammlung dem 
Stand nach der letzten Umschreibung am 13. Juni 2024. Sämtliche Erwerber von Aktien der 
Gesellschaft, die noch nicht im Aktienregister eingetragen sind, werden daher gebeten, Um-
schreibungsanträge rechtzeitig zu stellen. 
 
3. Verfahren für die Ausübung des Stimmrechts durch Briefwahl 
 
Aktionäre (bzw. deren Bevollmächtigte) können ihre Stimmen durch Briefwahl im Wege der 
elektronischen Kommunikation (durch Eingabe über das passwortgeschützte Aktionärsportal) 
oder in schriftlicher Form ausüben. Voraussetzung für die Ausübung des Stimmrechts durch 
Briefwahl ist die form- und fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung.  
 
Für die elektronische Briefwahl steht das Aktionärsportal der Gesellschaft unter 
 

https://ir.exasol.com/hv  

ab dem 17. Mai 2024 bis zum Schließen der Abstimmung durch den Versammlungsleiter nach 
dem Ende der Generaldebatte in der Hauptversammlung zur Verfügung. Zugangsdaten erhal-
ten die Aktionäre mit den mit der Einladung übersandten Unterlagen. 
 
Die Ausübung des Stimmrechts im Wege der Briefwahl kann ferner schriftlich erfolgen. Dabei 
kann das Formular verwendet werden, das unter https://ir.exasol.com/hv heruntergeladen wer-
den kann. Schriftliche Stimmabgaben müssen spätestens bis 19. Juni 2024, 24:00 Uhr, bei 
der Gesellschaft unter folgender Adresse eingegangen sein: 
 

Exasol AG  
c/o Computershare Operations Center 

80249 München 
 

https://ir.exasol.com/hv
https://ir.exasol.com/hv
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4. Vollmachten; Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten 
 
Aktionäre können sich bei der Ausübung ihrer Rechte auch durch Bevollmächtigte, z.B. einen 
Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder eine andere Person, 
vertreten lassen. Voraussetzung für die Ausübung des Stimmrechts durch Bevollmächtigte ist 
die form- und fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung. 
 
Die Erteilung von Vollmachten, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegen-
über der Gesellschaft bedürfen der Textform, wenn keine Vollmacht nach § 135 AktG erteilt 
wird.  
 
Intermediäre, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater und diesen durch das Aktienge-
setz gleichgestellte Personen können im Rahmen der für sie bestehenden aktiengesetzlichen 
Sonderregelung (§ 135 AktG) abweichende Anforderungen an die ihnen zu erteilenden Voll-
machten vorsehen. Diese Anforderungen können bei dem jeweils zu Bevollmächtigenden er-
fragt werden. 
 
Ab dem 17. Mai 2024 bis zum Ende der Hauptversammlung kann die Erteilung von Vollmach-
ten sowie ihr Widerruf elektronisch über das passwortgeschützte Aktionärsportal der Gesell-
schaft unter 
 

https://ir.exasol.com/hv  

erfolgen. 
 
Aktionäre können ferner für die Erteilung der Vollmacht das Vollmachtsformular benutzen, das 
unter https://ir.exasol.com/hv heruntergeladen werden kann; möglich ist jedoch auch, dass 
Aktionäre eine gesonderte Vollmacht in Textform (§ 126b BGB) ausstellen. Die Erteilung von 
Vollmachten, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung mittels der zur Verfügung 
gestellten Formulare sind aus organisatorischen Gründen spätestens bis zum 19. Juni 2024, 
24:00 Uhr (Eingang bei der Gesellschaft) an die folgende Anschrift zu senden: 
 

Exasol AG  
c/o Computershare Operations Center 

80249 München 
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de 

 
Bevollmächtigte (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) 
können ebenfalls nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen. Sie können das 
Stimmrecht für die von ihnen vertretenen Aktionäre lediglich im Wege der (elektronischen oder 
schriftlichen) Briefwahl oder durch Erteilung einer (Unter-)Vollmacht an die Stimmrechtsver-
treter der Gesellschaft ausüben.  
 

https://ir.exasol.com/hv
https://ir.exasol.com/hv
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Darüber hinaus bietet die Gesellschaft ihren Aktionären an, sich bei der Ausübung des Stimm-
rechts durch von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter vertre-
ten zu lassen. Soweit Aktionäre oder deren Bevollmächtigte die von der Gesellschaft benann-
ten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen, müssen sie diesen in jedem Fall Weisungen für die 
Ausübung des Stimmrechts erteilen. Ohne diese Weisungen ist die Vollmacht ungültig. Die 
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. 
 
Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 
können elektronisch über das Aktionärsportal der Gesellschaft, das ab dem 17. Mai 2024 zur 
Verfügung steht, unter 
 

https://ir.exasol.com/hv  

erteilt werden. Diese Möglichkeit besteht bis zum Schließen der Abstimmung durch den Ver-
sammlungsleiter nach dem Ende der Generaldebatte in der Hauptversammlung. 
 
Alternativ können Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimm-
rechtsvertreter unter Verwendung des von der Gesellschaft dafür vorgesehenen Vollmachts-
formulars erteilt werden, das unter https://ir.exasol.com/hv heruntergeladen werden kann. Die 
Vollmacht und die Weisungen für den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 
sind aus organisatorischen Gründen spätestens bis zum 19. Juni 2024, 24:00 Uhr (Eingang 
bei der Gesellschaft) an die folgende Anschrift zu senden: 
 

Exasol AG  
c/o Computershare Operations Center 

80249 München 
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de 

 
5. Zugänglichmachen von Gegenanträgen und Wahlvorschlägen 
 
Die Aktionäre haben die Möglichkeit, Gegenanträge und Wahlvorschläge vor der Hauptver-
sammlung entsprechend §§ 126 Abs. 1, 127 AktG an die Gesellschaft zu übermitteln. Die 
Gesellschaft wird Gegenanträge und Wahlvorschläge auf der Internetseite der Gesellschaft 
veröffentlichen, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen dafür vorliegen. Vorstand und Auf-
sichtsrat behalten sich vor, sich zu Gegenanträgen und Wahlvorschlägen, die die nachstehend 
beschriebenen Voraussetzungen erfüllen, während der Hauptversammlung zu äußern.  
 
Sollen Gegenanträge zu Vorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten 
Punkt der Tagesordnung und Wahlvorschläge entsprechend §§ 126, 127 AktG vorab zugäng-
lich gemacht werden, sind diese bis spätestens zum 5. Juni 2024, 24:00 Uhr, ausschließlich 
an folgende Postanschrift beziehungsweise E-Mail-Adresse zu übermitteln:  
 

Exasol AG 
Vorstand 

Neumeyerstraße 22-26 

https://ir.exasol.com/hv
https://ir.exasol.com/hv
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90411 Nürnberg 
E-Mail: hauptversammlung@exasol.com 

 
Anderweitig adressierte Anträge und Wahlvorschläge werden nicht nach §§ 126, 127 AktG 
zugänglich gemacht. Wir werden ordnungsgemäß und rechtzeitig eingehende, zugänglich zu 
machende Anträge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs, einer Begrün-
dung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung veröffentlichen unter der Internet-
adresse 
 

https://ir.exasol.com/hv  

Gemäß § 126 Abs. 4 AktG gelten Anträge oder Wahlvorschläge von Aktionären, die nach 
§ 126 Abs. 1 bis 3 bzw. § 127 AktG zugänglich zu machen sind, als im Zeitpunkt der Zugäng-
lichmachung gestellt. Das Stimmrecht kann zu dem Antrag oder Wahlvorschlag nach ord-
nungsgemäßer Anmeldung zur Hauptversammlung über das passwortgeschützte Aktionär-
sportal ausgeübt werden, sobald die Aktionäre die gesetzlichen oder satzungsmäßigen Vo-
raussetzungen für die Ausübung des Stimmrechts nachweisen können, d.h. nach ordnungs-
gemäßer Anmeldung. Wenn der den Antrag stellende oder den Wahlvorschlag unterbreitende 
Aktionär nicht ordnungsgemäß legitimiert und zur Hauptversammlung angemeldet ist, muss 
der Antrag in der Versammlung nicht behandelt werden.  
 
Darüber hinaus können elektronisch zu der Versammlung zugeschaltete Aktionäre Anträge 
und Wahlvorschläge auch im Wege der Videokommunikation über das passwortgeschützte 
Aktionärsportal in der Versammlung stellen. Das Recht des Versammlungsleiters, im Rahmen 
der Abstimmung zuerst über die Vorschläge der Verwaltung abstimmen zu lassen, bleibt un-
berührt. Sollten die Vorschläge der Verwaltung mit der notwendigen Mehrheit angenommen 
werden, haben sich insoweit die Gegenanträge oder (abweichende) Wahlvorschläge erledigt. 
 
6. Ergänzungsverlangen 

 
Gemäß § 122 Abs. 2 AktG können Aktionäre, deren Anteile zusammen mindestens 5 % des 
Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 erreichen, verlangen, dass 
Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. Jedem neuen Ge-
genstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist an 
den Vorstand der Gesellschaft zu richten und muss der Gesellschaft schriftlich oder in der 
elektronischen Form des §§ 126a BGB (d. h. mit qualifizierter elektronischer Signatur) min-
destens 24 Tage vor der Hauptversammlung, also bis spätestens zum Ablauf des 26. Mai 
2024 (24:00 Uhr), unter folgender Adresse zugehen: 
 

Exasol AG 
Vorstand 

Neumeyerstraße 22-26 
90411 Nürnberg 

E-Mail (mit qualifizierter elektronischer Signatur): hauptversammlung@exasol.com 
 

https://ir.exasol.com/hv
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7. Stellungnahmen gemäß § 130a Abs. 1 bis 4 AktG 
 
Aktionäre, die ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldet sind, haben gemäß 
§ 130a Abs. 1 bis 4 AktG das Recht, vor der Hauptversammlung Stellungnahmen zu den Ge-
genständen der Tagesordnung in Textform im Wege elektronischer Kommunikation über das 
passwortgeschützte Aktionärsportal unter 
 

https://ir.exasol.com/hv  

einzureichen. 
 
Stellungnahmen sind in Textform als Datei im PDF-Format im Aktionärsportal einzureichen 
und dürfen 10.000 Zeichen (inklusive Leerzeichen) nicht überschreiten. Mit dem Einreichen 
erklärt sich der Aktionär bzw. sein Bevollmächtigter damit einverstanden, dass die Stellung-
nahme unter Nennung seines Namens im passwortgeschützten Aktionärsportal zugänglich 
gemacht wird. 
 
Stellungnahmen sind bis spätestens fünf Tage vor der Versammlung, also spätestens bis zum 
14. Juni 2024, 24:00 Uhr einzureichen.  
 
Ordnungsgemäß und rechtzeitig eingehende, zugänglich zu machende Stellungnahmen von 
Aktionären werden in der Sprache der Einreichung einschließlich einer etwaigen Stellung-
nahme der Verwaltung bis spätestens 15. Juni 2024, 24:00 Uhr, ebenfalls im passwortge-
schützten Aktionärsportal unter 
 

https://ir.exasol.com/hv  

veröffentlicht. 
 
Stellungnahmen werden nicht zugänglich gemacht, wenn sie nicht von einem ordnungsgemäß 
zu der virtuellen Hauptversammlung angemeldeten Aktionär stammen, mehr als 10.000 Zei-
chen (inklusive Leerzeichen) umfassen oder ein Fall im Sinne von § 130a Abs. 3 Satz 4 i.V.m. 
§ 126 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, Nr. 3 oder Nr. 6 AktG vorliegt. 
 
Anträge und Wahlvorschläge, Fragen und Widersprüche gegen Beschlüsse der Hauptver-
sammlung im Rahmen der eingereichten Stellungnahmen werden in der Hauptversammlung 
nicht berücksichtigt; das Stellen von Anträgen bzw. Unterbreiten von Wahlvorschlägen, die 
Ausübung des Auskunftsrechts sowie die Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse 
der Hauptversammlung ist ausschließlich auf den in dieser Einladung jeweils gesondert be-
schriebenen Wegen möglich. 
 
8. Auskunftsrecht gemäß § 131 AktG 
 
Jedem Aktionär ist gemäß § 131 Abs. 1 AktG auf Verlangen in der Hauptversammlung vom 

https://ir.exasol.com/hv
https://ir.exasol.com/hv
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Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachge-
mäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist und kein Auskunfts-
verweigerungsrecht besteht. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und 
geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen sowie auf 
die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. 
 
Außerdem besteht in der Hauptversammlung gemäß § 131 Abs. 1d AktG ein Nachfragerecht 
zu allen in der Hauptversammlung gegebenen Antworten des Vorstands sowie zu in der 
Hauptversammlung in Redebeiträgen gestellten Fragen sowie ein Auskunftsrecht nach § 131 
Abs. 4 AktG. 
 
Es ist vorgesehen, dass der Versammlungsleiter gemäß § 131 Abs. 1f AktG anordnet, dass 
alle Arten des Auskunftsrechts nach § 131 AktG in der Hauptversammlung ausschließlich im 
Wege der Videokommunikation ausgeübt werden können. 
 
9. Rederecht gemäß § 130a Abs. 5 und 6 AktG 
 
Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten, die elektronisch zu der Hauptversammlung zugeschaltet 
sind, haben ein Rederecht in der Versammlung im Wege der Videokommunikation nach 
§ 130a Abs. 5 und 6 AktG. Das Rederecht umfasst neben Auskunftsverlangen gemäß 
§ 131 AktG insbesondere auch das Recht, Anträge und Wahlvorschläge nach § 118a Abs. 1 
Satz 2 Nr. 3 zu stellen bzw. zu machen. Redebeiträge sind während der Hauptversammlung 
nach Aufforderung durch den Versammlungsleiter im Aktionärsportal unter  
 

https://ir.exasol.com/hv  

anzumelden. Der Versammlungsleiter wird das Verfahren der Wortmeldung und Worterteilung 
in der Hauptversammlung näher erläutern. 
 
Technische Mindestvoraussetzung für eine Live-Videozuschaltung sind ein internetfähiges 
Gerät mit Kamera und Mikrofon sowie eine stabile Internetverbindung. Die Gesellschaft behält 
sich vor, die Funktionsfähigkeit der Videokommunikation zwischen Aktionär und Gesellschaft 
in der Hauptversammlung und vor dem Redebeitrag zu prüfen und diesen zurückzuweisen, 
sofern die Funktionsfähigkeit nicht sichergestellt ist. 

 
10. Widerspruchsrecht gemäß § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 AktG 
 
Die elektronisch zu der Hauptversammlung zugeschalteten Aktionäre und ihre Vertreter haben 
das Recht, im Wege elektronischer Kommunikation Widerspruch gegen Beschlüsse der 
Hauptversammlung zu erklären. Ein solcher Widerspruch kann von Beginn bis Ende der 
Hauptversammlung über das Aktionärsportal unter  
 

https://ir.exasol.com/hv  

https://ir.exasol.com/hv
https://ir.exasol.com/hv


- 19 - 
 
 
gemäß dem dort von der Gesellschaft festgelegten Verfahren Widerspruch gegen die Be-
schlüsse der Hauptversammlung bei dem mit der Niederschrift der Hauptversammlung beauf-
tragten Notar zu erklären. Die Übermittlung ist ab der Eröffnung der Hauptversammlung bis zu 
deren Schließung durch den Versammlungsleiter möglich. 

 
11. Informationen zum Datenschutz 
 
Die Gesellschaft verarbeitet im Rahmen der Durchführung der Hauptversammlung folgende 
Kategorien personenbezogener Daten von Aktionären, Aktionärsvertretern und Gästen: Kon-
taktdaten (z.B. Name oder die E-Mail-Adresse), Informationen über die von jedem einzelnen 
Aktionär gehaltenen Aktien (z.B. Anzahl der Aktien) und Verwaltungsdaten (z.B. die Eintritts-
kartennummer/Stimmrechtskartennummer). Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
im Rahmen der Hauptversammlung basiert auf Art. 6 Abs. 1 lit. c Datenschutzgrundverord-
nung (DSGVO). Danach ist eine Verarbeitung personenbezogener Daten rechtmäßig, wenn 
die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist. Die Gesellschaft 
ist rechtlich verpflichtet, die Hauptversammlung der Aktionäre durchzuführen. Um dieser 
Pflicht nachzugehen, ist die Verarbeitung der oben genannten Kategorien personenbezogener 
Daten unerlässlich. Ohne Angabe ihrer personenbezogenen Daten können sich die Aktionäre 
der Gesellschaft nicht zur Hauptversammlung anmelden. 
 
Für die Datenverarbeitung ist die Gesellschaft verantwortlich. Die Kontaktdaten des Verant-
wortlichen lauten: 
 

Exasol AG 
Vorstand 

Neumeyerstraße 22-26 
90411 Nürnberg 

E-Mail: hauptversammlung@exasol.com 
 
Personenbezogene Daten, die die Aktionäre und Aktionärsvertreter der Gesellschaft betreffen, 
werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben. Ausnahmsweise erhalten auch Dritte Zu-
gang zu diesen Daten, sofern diese von der Gesellschaft zur Erbringung von Dienstleistungen 
im Rahmen der Durchführung der Hauptversammlung beauftragt wurden. Hierbei handelt es 
sich um typische Hauptversammlungsdienstleister, wie etwa HV-Agenturen, Rechtsanwälte 
oder Wirtschaftsprüfer. Die Dienstleister erhalten personenbezogene Daten nur in dem Um-
fang, der für die Erbringung der Dienstleistung notwendig ist. 
 
Im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen Einsichtsrechts in das Teilnehmerverzeichnis 
der Hauptversammlung können andere Teilnehmer und Aktionäre Einblick in die in dem Teil-
nehmerverzeichnis über sie erfassten Daten erlangen. Auch im Rahmen von bekanntma-
chungspflichtigen Tagesordnungsergänzungsverlangen, Gegenanträgen bzw. -wahlvorschlä-
gen werden, wenn diese Anträge von Aktionären und Aktionärsvertretern gestellt werden, ihre 
personenbezogenen Daten veröffentlicht. 
 
Die oben genannten Daten werden je nach Einzelfall bis zu drei Jahre (aber nicht weniger als 
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zwei Jahre) nach Beendigung der Hauptversammlung aufbewahrt und dann gelöscht, es sei 
denn, die weitere Verarbeitung der Daten ist im Einzelfall noch zur Bearbeitung von Anträgen, 
Entscheidungen oder rechtlichen Verfahren in Bezug auf die Hauptversammlung erforderlich. 
 
Für die virtuelle Hauptversammlung werden zusätzliche personenbezogene Daten in soge-
nannten „Logfiles“ verarbeitet, um die Virtualisierung technisch zu ermöglichen und deren Ad-
ministration zu vereinfachen. Dies betrifft z.B. die IP-Adresse, den verwendeten Webbrowser 
sowie Datum und Uhrzeit des Aufrufs. Diese Daten werden nach der Durchführung der Haupt-
versammlung gelöscht. Die Gesellschaft verwendet diese Daten zu keinen anderen Zwecken 
als hier angegeben. 
 
Aktionäre und Aktionärsvertreter haben das Recht, über die personenbezogenen Daten, die 
über sie gespeichert wurden, auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten. Zusätzlich haben 
sie das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, das Recht, die Einschränkung der Verarbei-
tung von zu umfangreich verarbeiteten Daten zu verlangen und das Recht auf Löschung von 
unrechtmäßig verarbeiteten bzw. zu lange gespeicherten personenbezogenen Daten (soweit 
dem keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht und keine sonstigen Gründe nach Art. 17 Abs. 3 
DSGVO entgegenstehen). Darüber hinaus haben Aktionäre und Aktionärsvertreter das Recht 
auf Übertragung sämtlicher von ihnen an die Gesellschaft übergebener Daten in einem gän-
gigen Dateiformat (Recht auf „Datenportabilität“).  
 
Zur Ausübung der Rechte genügt eine entsprechende E-Mail an 
hauptversammlung@exasol.com.  
 
Darüber hinaus haben die Aktionäre und Aktionärsvertreter auch das Recht zur Beschwerde 
bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde. 
 
Den Datenschutzbeauftragten der Gesellschaft erreichen die Aktionäre und Aktionärsvertreter 
unter folgender Adresse:  
 

Herrn Bernhard Bock 
Projekt 29 GmbH & Co. KG 

Ostengasse 14 
93047 Regensburg 

E-Mail: anfrage@projekt29.de 
 
 
Nürnberg, im Mai 2024 
 
Der Vorstand 
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